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Allgemeine Hinweise

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, sehr geehrtes Mitglied, 
die Rechtsverordnung zu den Informationspflichten (§ 7 Versicherungsvertragsge­
setz) regelt den Umfang der Verbraucherinformation zu Versicherungsverträgen. 
Nachfolgend erhalten Sie diese Informationen bzw. einen Überblick darüber, wo Sie 
diese entnehmen können.

Ihr Versicherer und ladungsfähige Anschrift

ADAC Autoversicherung AG
vertreten durch den Vorstand,
dieser vertreten durch den Vorstandsvorsitzenden Josef Halbig
Hansastraße 19, 80686 München

Rechtsform: Aktiengesellschaft mit Sitz in München
Eingetragen beim Amtsgericht München HRB 169146

Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers
Die ADAC Autoversicherung AG betreibt als ihr Hauptgeschäft Kraftfahrtversiche­
rungen.
Die gegenseitigen Rechte und Pflichten richten sich nach dem Versicherungs­
schein, dem Antrag, den beantragten Allgemeinen Versicherungsbedingungen, Son­
derbedingungen, Zusatzbedingungen und/oder Klauseln sowie den gesetzlichen 
Bestimmungen. Den mit Ihnen vereinbarten Leistungsumfang können Sie Ihrem 
Antrag, Ihrem Versicherungsschein und den allgemeinen Versicherungsbedingun­
gen entnehmen. 

Versicherungsprämie
Diese Angaben entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag/Angebot. Ändern sich Angaben 
im Antrag/Angebot, so kann sich auch die Versicherungsprämie ändern. Die zu 
zahlende Prämie enthält die zum Zeitpunkt der Antragstellung gültige Versiche­
rungsteuer.

Zusätzlich anfallende Kosten
Gebühren und Kosten für die Aufnahme des Antrags oder aus anderen Gründen – 
außer der gesetzlichen Versicherungsteuer, Mahngebühren sowie der Kosten bei 
Nichteinlösung im Rahmen eines Lastschriftverfahrens – werden nicht erhoben.
Sie haben das Recht, jederzeit gegen Erstattung der Kosten Abschriften der Erklä­
rungen zu fordern, die Sie mit Bezug auf den Vertrag, insbesondere bei der Antrag­
stellung und im Schadensfall, abgegeben haben.
Im Rahmen eines ordnungsgemäßen Vertragsablaufs können jedoch Telekommuni­
kationskosten für Sie entstehen, wenn Sie uns kontaktieren. Ist in Ihren Unterlagen 
eine Service-Nummer angegeben, unter der Sie uns erreichen können, informieren 
wir Sie dort über die Höhe der Telekommunikationskosten. Für unsere Festnetz­
nummern fallen die Gebühren Ihres Telekommunikationspartners an.

Prämienzahlung und Beginn Ihres Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz tritt erst nach Zahlung der Erstprämie, zu der auch die 
Versicherungsteuer gehört, in Kraft, jedoch nicht vor dem im Versicherungsschein 
festgesetzten Versicherungsbeginn. Soweit die dem Versicherungsvertrag zugrunde 
liegenden Versicherungsbedingungen schon vor der Zahlung der Erstprämie Versi­
cherungsschutz vorsehen, erlischt dieser rückwirkend, wenn die Erstprämie nicht 
unverzüglich gezahlt wird.
Unverzüglich bedeutet, dass die Prämie nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang 
des Versicherungsscheins fällig ist.
Wenn eine Zahlung später als zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheines 
erfolgt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu ver­
treten hat.
Eine etwa erteilte vorläufige Deckung tritt rückwirkend außer Kraft, falls der Ein­
lösungsbetrag nicht unverzüglich gezahlt wird. Dies gilt auch für den Fall, dass der 
Versicherungsfall bereits eingetreten ist. Versicherungsschutz besteht dann für den 
Versicherungsfall nicht.
Ist die Einziehung der Prämie von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als 
rechtzeitig, wenn die Prämie zu dem Fälligkeitstag eingezogen werden kann und der 
Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht widerspricht.
Konnte die fällige Prämie ohne Verschulden des Versicherungsnehmers vom Versi­
cherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn 
sie unverzüglich nach einer in Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung des 
Versicherers erfolgt. Kann die Abbuchung aus Gründen, die der Versicherungs­
nehmer zu vertreten (also verschuldet) hat, nicht ausgeführt werden oder wird ihr 
widersprochen, erlischt eine etwa gewährte vorläufige Deckung – falls nicht 
anderes vereinbart worden ist – rückwirkend ab Beginn. Dies gilt auch, wenn der 
Versicherungsfall bereits eingetreten ist. Versicherungsschutz besteht dann für den 
Versicherungsfall nicht.

Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen
Das Ihnen unterbreitete Angebot hat eine Gültigkeit von drei Monaten und gilt vor­
behaltlich einer Änderung der vom Gesetzgeber festgelegten Versicherungsteuer 
sowie einer endgültigen Risikoprüfung.

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von 
Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nach­
dem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich der 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 
Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1  
bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung jeweils in 
Textform erhalten haben, bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr 
jedoch nicht vor Erfüllung unserer Pflichten gemäß § 312 g Abs. 1 Satz 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches in Verbindung mit Artikel 246 § 3 des Einführungs­
gesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt  
die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.

Der Widerruf ist zu richten an:
ADAC Autoversicherung AG, 53289 Bonn 
Fax-Nr.	 (02 28) 2 68 23 49
E-Mail:	camping-vertrag@auto.adac.de

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und wir er­
statten den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil Ihres Bei­
trages, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende 
der Widerrufsfrist beginnt. Wir verzichten auf die Einbehaltung des Teils des Bei­
trages, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt. Die Erstattung  
zurückzuzahlender  Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang 
des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Wider­
rufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen 
zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben sind.

Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch 
sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufs­
recht ausgeübt haben.

Ende der Widerrufsbelehrung

Laufzeit des Vertrages
Diese Angaben entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag/Angebot oder Versicherungs­
schein.

Beendigung des Vertrages 
Nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer verlängern sich Versicherungsver­
träge mit mindestens einjähriger Dauer stillschweigend von Jahr zu Jahr, wenn 
nicht drei Monate vor dem jeweiligen Ablauf der anderen Partei eine Kündigung 
in Schriftform zugegangen ist.

Anwendbares Recht und Rechtsweg
Es gilt deutsches Recht.
Wenn Sie uns verklagen, können Sie Ansprüche aus Ihrem Versicherungsvertrag bei 
den nachfolgenden Gerichten geltend machen:
a)	Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist oder das örtlich zuständige 

Gericht Ihres gewöhnlichen Aufenthaltsortes.
b)	Gericht, das für den Geschäftssitz der ADAC Autoversicherung AG örtlich zustän­

dig ist.
	 Wenn wir Sie verklagen, können wir Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag 

bei nachfolgenden Gerichten geltend machen: 
a)	Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist.
b)	Haben Sie einen Geschäfts- oder Gewerbebetrieb, außerdem das Gericht des 

Ortes, an dem sich der Sitz oder die Niederlassung Ihres Betriebes befindet.

Vertragssprache
Der Vertrag und die Kommunikation während der Laufzeit des Vertrages werden in 
deutscher Sprache geführt.

Beschwerdestelle
Schiedsstelle/Schiedskommission
Bei Meinungsverschiedenheiten bei der Vertrags- und Schadenabwicklung können 
Sie die Schiedsstelle des ADAC e.V. anrufen. Die Entscheidung der Schiedsstelle 
kann durch die Schiedskommission überprüft werden:
Schiedsstelle oder Schiedskommission, ADAC e.V.,
Juristische Zentrale, Hansastraße 19, 80686 München
Sind Sie mit der Entscheidung der Schiedsstelle oder der Schiedskommission des 
ADAC e.V. nicht einverstanden, steht Ihnen weiterhin der Rechtsweg offen. Der 
Rechtsweg kann auch ohne Einschaltung der angegebenen Schiedsverfahren direkt 
beschritten werden.

Aufsichtsbehörde
Als Versicherungsunternehmen unterliegen wir der Aufsicht der nachfolgend aufge­
führten Behörden:
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, Deutschland

Bitte beachten Sie, dass die genannte Behörde keine Schiedsstelle ist und einzel­
ne Streitfälle nicht verbindlich von ihr entschieden werden.
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Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG  
über die Folgen einer Verletzung  
der gesetzlichen Anzeigepflicht
Damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwen­
dig, dass Sie alle Fragen wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Es sind 
auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen.

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie unrich­
tige oder unvollständige Angaben machen. 

Nähere Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht können Sie 
der nachstehenden Information entnehmen.

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen?

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten 
gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Textform gefragt haben, wahrheits­
gemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor 
Vertragsannahme in Textform nach gefahrerheblichen Umständen fragen, sind Sie 
auch insoweit zur Anzeige verpflichtet.

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepflicht  
verletzt wird?

1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag zurück­
treten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass weder Vorsatz noch grobe Fahr­
lässigkeit vorliegt.

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, 
wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn 
auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rücktritt 
nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben wir dennoch zur Leistung verpflichtet, 
wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand

–	weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles

–	noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich 
war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig 
verletzt haben.

Bei einem Rücktritt steht uns der Teil der Prämie zu, welcher der bis zum Wirksam­
werden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

2. Kündigung

Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzeige­
pflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos verletzt haben, können wir den 
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis 
der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen 
hätten.

3. Vertragsänderung

Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kennt­
nis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, 
geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen Ver­
tragsbestandteil.

Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen Bedingungen 
rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, 
werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode Ver­
tragsbestandteil.

Erhöht sich durch die Vertragsänderung die Prämie um mehr als 10 % oder schlie­
ßen wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, können Sie 
den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die 
Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer 
Mitteilung hinweisen.

4. Ausübung unserer Rechte

Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung 
nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem 
Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend 
gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer Rechte 
haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur Be­
gründung können wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für diese die 
Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist.

Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsände­
rung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Un­
richtigkeit der Anzeige kannten.
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§ 1 Was ist versichert? 

Versichert sind, soweit beantragt: 

1.a)	Standfahrzeuge einschließlich aller fabrikmäßig mitgelieferten Teile und der 
fest eingebauten Sonderausstattung sowie eines festen massiven Schutz- bzw. 
Vordaches, solange sie zur ständigen privaten Nutzung auf offiziell von Behör­
den, Vereinen oder privaten Unternehmen geführten Campingplätzen und im 
Winterlager stehen und nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen 
sind. Reisefahrzeuge, einschließlich aller fabrikmäßig mitgelieferten Teile und 
der fest eingebauten Sonderausstattung, solange sie zur ständigen privaten 
Nutzung auf offiziell von Behörden, Vereinen oder privaten Unternehmen ge­
führten Campingplätzen stehen. Im Winterlager besteht Versicherungsschutz, 
sofern das versicherte Fahrzeug abgemeldet (gilt nur für Reisefahrzeuge) ist. 
Als Winterlager gelten verschlossene Räume oder ein allseitig umzäuntes oder 
durch sonstige Hindernisse begrenztes Gelände.

1.b)	Als Standfahrzeuge gelten nicht zugelassene Wohnwagen und Mobilheime.  
Als Reisefahrzeuge gelten zugelassene Wohnwagen und Wohnmobile.

2.	 Inhalt (bewegliches Inventar und Gegenstände des persönlichen Bedarfs) von 
Stand- bzw. Reisefahrzeugen sowie Unterhaltungselektronik (Rundfunk-, 
Phono-, Fernsehgeräte, Videorecorder, jeweils einschließlich Zubehör), sowie 
dazu gehörige Antennen. Satellitenantennen sind bis zu 50 EUR automatisch 
mitversichert. 

3.	 Zelte, Vorzelte sofern diese zum Stand- bzw. Reisefahrzeug gehören, Vorzelt­
inhalte, Zelt- und Klappanhänger sowie Markisen und Sonnendächer; Solar­
anlagen bis 1.500 EUR.

§ 2 Was ist nicht versichert? 

Nicht versichert sind

1.	 Lebens- oder Genussmittel;

2.	 Bargeld, Wertpapiere, Sparbücher sowie Urkunden und Dokumente aller Art, 
Sammlungen, Schmucksachen und Gegenstände aus Edelmetall, Kunstgegen­
stände, Schusswaffen, Foto- und Filmapparate und Zubehör, Pelze und echte 
Teppiche, Laptops einschließlich Zubehör sowie mobile Navigationsgeräte; 

3.	 Land-, Luft- und Wasserfahrzeuge (z.B. Fahrräder, Motorroller, Schlauchboote, 
Surfbretter) sowie Außenbordmotore, jeweils einschließlich Zubehör. 

4.	 Wohnwagen, Reisemobile und Mobilheime, welche dem Verkauf dienen oder 
die gewerblich genutzt oder vermietet werden. 

5.	 Sportgeräte jeglicher Art (z.B. Tauchausrüstungen).

§ 3 In welchem Umfang besteht Versicherungsschutz? 

1.	 Der Versicherer leistet Ersatz für Beschädigung, Zerstörung oder Verlust der ver­
sicherten Sachen durch

	 1.1 	Brand oder Explosion; 

	 1.2 	Entwendung, insbesondere Diebstahl, unbefugten Gebrauch, Raub und 
Unterschlagung;

	 1.3 	unmittelbare Einwirkung von Sturm, Hagel, Blitzschlag oder Überschwem­
mung sowie Schneemassen. Als Sturm gilt eine wetterbedingte Luftbewe­
gung von mindestens Windstärke 8. Eingeschlossen sind Schäden, die 

dadurch verursacht werden, dass durch diese Naturgewalten Gegenstände 
auf oder gegen die versicherten Sachen geworfen werden; 

	 1.4 	Beschädigung des Inventars durch Unfall des Stand- oder Reisefahrzeu­
ges. Brems-, Betriebs- und reine Bruchschäden sind keine Unfallschäden. 

	 1.5 	Mut- oder böswillige Handlungen fremder Personen (vorsätzliche Sach­
beschädigung). 

	 1.6	Leitungswasserschäden. Als Leitungswasser gilt Wasser, das aus den Zu- 
oder Ableitungsrohren der Wasserversorgung oder den sonstigen mit dem 
Rohrsystem verbundenen Einrichtungen bestimmungswidrig austritt;

	 1.7	Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Bruchschäden an der 
Außenverglasung.

§ 4 Welche Einschränkungen des Versicherungsschutzes gibt es? 

1.	 Nicht versichert sind: 

	 1.1 	Gefahren des Krieges, Bürgerkrieges oder kriegsähnlicher Ereignisse und 
solche, die sich unabhängig vom Kriegszustand aus der feindlichen Ver­
wendung von Kriegswerkzeugen sowie aus dem Vorhandensein von Kriegs­
werkzeugen als Folge einer dieser Gefahren ergeben; 

	 1.2	Streik, Aussperrung, Arbeitsunruhen, terroristischen oder politischen Ge­
walthandlungen, unabhängig von der Anzahl der daran beteiligten Perso­
nen, Aufruhr und sonstigen bürgerlichen Unruhen; 

	 1.3	Beschlagnahme, Entziehung oder sonstige Eingriffe von hoher Hand; 

	 1.4	Gefahren aus der Verwendung von chemischen, biologischen, biochemi­
schen Substanzen oder elektromagnetischen  Wellen als Waffen mit ge­
meingefährlicher Wirkung, und zwar ohne Rücksicht auf sonstige mitwir­
kende Ursachen;

	 1.5	Gefahren der Kernenergie oder sonstiger ionisierender Strahlung.

2.	 Für unbeaufsichtigt zurückgelassene versicherte Sachen besteht Versiche­
rungsschutz bei Schäden durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl sowie Mut- oder 
Böswilligkeit Dritter (vorsätzliche Sachbeschädigung) nur, wenn 

	 2.1 	Rundfunk-, Phono-, Fernsehgeräte, Videorecorder und Zubehör im ver­
schlossenen Stand- bzw. Reisefahrzeug, 

	 2.2 	sonstige bewegliche versicherte Sachen im verschlossenen Stand- und 
Reisefahrzeug oder zugeknöpften Zelt aufbewahrt werden. Außerhalb vom 
verschlossenen Stand- bzw. Reisefahrzeug bzw. zugeknöpftem Zelt gilt als 
Beaufsichtigung, wenn Sie oder der berechtigte Benutzer oder eine beauf­
tragte Vertrauensperson beim Stand- bzw. Reisefahrzeug anwesend sind. 
Darunter fällt z.B. jedoch nicht die Bewachung eines Campingplatzes.

§ 5 �Wann beginnt und endet der Versicherungsschutz,  
wann können Sie kündigen? 

1.	 Der Versicherungsschutz beginnt mit dem im Vertrag festgesetzten Zeitpunkt, 
frühestens mit der Zahlung der Erstprämie. Der Versicherungsschutz beginnt 
rückwirkend zum vereinbarten Zeitpunkt, wenn die Erstprämie unverzüglich 
nach Aufforderung bezahlt wird. Ein späterer Beginn kann vereinbart werden. 

2.	 Der Vertrag gilt zunächst ein Jahr. Er verlängert sich von Jahr zu Jahr, wenn er 
nicht spätestens drei Monate vor Vertragsablauf schriftlich gekündigt wurde.

§ 6 Wo gilt die Versicherung? 

1.	 Stand- und Reisefahrzeuge sowie feste massive Schutz- und Vordächer ein­
schließlich Solaranlagen, solange sie zur ständigen privaten Nutzung auf 
offiziell von Behörden, Vereinen oder privaten Unternehmen geführten Cam­
pingplätzen in der EU sowie Schweiz, Norwegen, Liechtenstein, Andorra und 
Monaco stehen und nicht auf eigener Achse am öffentlichen Straßenverkehr 
teilnehmen. Versicherungsschutz besteht auch im Winterlager, wenn die versi­
cherten Stand- und Reisefahrzeuge abgemeldet sind; 

2.	 Inhalt von Stand- und Reisefahrzeugen einschließlich Vorzelte, Vorzeltinhalte, 
Markisen und Sonnendächer – soweit hierfür Versicherungsschutz beantragt 
wurde – während aller Aufenthalte und Fahrten in der EU, sowie Schweiz, 
Norwegen, Liechtenstein, Andorra und Monaco.

§ 7 Welcher Wert ist zu versichern? 

Stand- und Reisefahrzeuge können in den ersten 5 Jahren (Herstellung/Baujahr) 
zum Neuwert versichert werden. Danach gilt der Zeitwert. Für alle weiteren versi­
cherten Gegenstände gilt generell der Zeitwert.

Neuwert ist der von Ihnen aufgewandte Kaufpreis bei Anschaffung des Fahrzeugs in 
der versicherten Ausführung unter Berücksichtigung von Rabatten.

§ 8 Was wird entschädigt? 

Der Versicherer ersetzt: 

1.	 bei Zerstörung oder Verlust den jeweiligen Versicherungswert bei Eintritt des 
Versicherungsfalles bis zur Höhe der Versicherungssumme. Restwerte werden 
angerechnet. Eine den Zeitwert übersteigende Entschädigung kann bei Schä­
den an Stand- und Reisefahrzeugen bei einer Neuwertdeckung (in den ersten 
5 Jahren nach Herstellungs- bzw. Baujahr) nur verlangt werden, wenn innerhalb 
eines Jahres nach Eintritt des Versicherungsfalles die Wiederbeschaffung 
sicher gestellt ist; 
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2.	 bei Beschädigung die erforderlichen Kosten der Wiederherstellung und die 
hierfür notwendigen einfachen Fracht- und sonstigen Transportkosten bei 
Eintritt des Versicherungsfalles, höchstens jedoch der Versicherungswert ge­
mäß § 7. 

	 Wenn die Sache nicht innerhalb eines Jahres nach Eintritt des Versicherungs­
falls wiederhergestellt ist, ersetzen wir nur den durch die Minderung der Ge­
brauchsfähigkeit verbleibenden Schaden, höchstens jedoch die Reparatur­
kosten.

3.	 Ist die Versicherungssumme einer versicherten Position bei Eintritt des Versi­
cherungsfalles niedriger als der tatsächliche Versicherungswert (Unterversiche­
rung), so leistet der Versicherer nur im Verhältnis der Versicherungssumme zum 
Versicherungswert Ersatz.

§ 9 Welche Selbstbeteiligung haben Sie zu tragen? 

Die Selbstbeteiligung je Schadensfall beträgt 150 EUR vom Schadenbetrag. Bei 
Schäden durch Diebstahl oder unbefugten Gebrauch von Sachen gemäß § 1 Nr. 2 
und 3 je Versicherungsfall 20 % vom Schadenbetrag, mindestens jedoch 150 EUR.

§ 10 Kann Ihre Prämie geändert werden? 

1.	 Der Versicherer kann die Prämie für bestehende Versicherungsverträge mit 
Wirkung vom Beginn des folgenden Versicherungsjahres an ändern, soweit es 
der Schadenverlauf in dieser Sparte erfordert. 

2.	 In diesem Fall können Sie den Versicherungsvertrag innerhalb einer Frist von 
einem Monat nach Zugang der Mitteilung zu dem Zeitpunkt kündigen, zu dem 
eine Prämienerhöhung wirksam werden sollte. Eine Prämienerhöhung wird nur 
wirksam, wenn Sie gleichzeitig über Ihr Kündigungsrecht schriftlich belehrt 
worden sind. 

3. 	 Eine Änderung der Versicherungssummen kann nur schriftlich gegenüber dem 
Versicherer angezeigt werden. Bewirkt eine Änderung der Versicherungssumme 
eine Erhöhung der Prämie, gilt die geänderte Prämie ab sofort. Wird die Prämie 
verringert, wird die Prämienänderung taggenau abgerechnet. Ein verbleibendes 
Guthaben wird Ihnen erstattet.

§ 11 Welche Pflichten (Obliegenheiten) sind von Ihnen zu beachten? 

1.	 Sie oder der berechtigte Benutzer haben

	 1.1 	jeden Schadensfall unverzüglich dem Versicherer anzuzeigen; 

	 1.2 	Schäden nach Möglichkeit abzuwenden und zu mindern, insbesondere 
Ersatzansprüche gegen Dritte form- und fristgerecht geltend zu machen 
oder auf andere Weise sicherzustellen und Weisungen des Versicherers zu 
beachten; 

	 1.3 	alles zu tun, was zur Aufklärung des Tatbestandes dienlich sein kann. Sie 
haben alle Belege, die den Entschädigungsanspruch nach Grund und 
Höhe beweisen, einzureichen, soweit ihre Beschaffung ihnen billigerweise 
zugemutet werden kann, und ein von ihnen unterschriebenes Verzeichnis 
aller abhanden gekommenen, zerstörten oder beschädigten Sachen dem 
Versicherer vorzulegen. Der Versicherungswert der Sachen oder der An­
schaffungspreis und das Anschaffungsjahr sind dabei anzugeben. 

2.	 Schäden durch strafbare Handlungen (z. B. Diebstahl, Raub, vorsätzliche Sach­
beschädigung) sowie durch Brand oder Explosion sind außerdem unverzüglich 
der zuständigen Polizeidienststelle unter Einreichung einer Liste aller in Verlust 
geratenen Sachen anzuzeigen. Sie haben sich dies polizeilich bescheinigen zu 
lassen und dem Versicherer den Nachweis einzureichen. 

3.	 dem Versicherer jede zumutbare Untersuchung über Ursache und Höhe des 
Schadens und über den Umfang der Entschädigungspflicht zu gestatten, jede 
hierzu dienliche Auskunft – auf Verlangen schriftlich – zu erteilen und Belege 
beizubringen.

4.	 Wird eine der unter Ziffer 1–3 genannten Obliegenheiten vorsätzlich verletzt, 
kann der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei werden. Verletzen 
Sie Ihre Pflichten grob fahrlässig, sind wir berechtigt, unsere Leistungen in ei­
nem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechendem Verhältnis zu kürzen. 
Weisen Sie nach, dass Sie die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt ha­
ben, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. Wir sind zur Leistung verpflich­
tet, soweit Sie nachweisen, dass die Pflichtverletzung weder für den Eintritt, 
noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht ursächlich war. 
Dies gilt nicht, wenn die Pflicht arglistig verletzt wurde.

§ 12 Welche besondere Verwirkgründe bestehen? 

1.	 Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn Sie oder der be­
rechtigte Benutzer 

	 a)	 den Versicherungsfall vorsätzlich herbeigeführt haben; 

	 b)	 versucht haben, den Versicherer arglistig über Tatsachen zu täuschen, die 
für den Grund oder für die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind.

§ 13 Wann wird die Entschädigung fällig? 

1.	 Ist die Leistungspflicht des Versicherers dem Grunde und der Höhe nach fest 
gestellt, so hat die Auszahlung der Entschädigung binnen zwei Wochen zu erfol­
gen, jedoch kann ein Monat nach Anzeige des Schadens als Abschlagszahlung 
der Betrag beansprucht werden, der nach Lage der Sache mindestens zu 
zahlen ist. 

2.	 Sind im Zusammenhang mit dem Versicherungsfall behördliche Erhebungen 
oder ein Strafverfahren gegen Sie oder den berechtigten Benutzer eingeleitet 
worden, so kann der Versicherer bis zum rechtskräftigen Abschluss dieser Ver­
fahren die Zahlung aufschieben.

3.	 Werden entwendete Gegenstände innerhalb eines Monats nach Eingang der 
Schadenanzeige wieder aufgefunden, so sind Sie verpflichtet, sie zurückzuneh­
men. Nach Ablauf dieser Frist werden sie Eigentum des Versicherers.

§ 14 Wann kann in einem Schadensfall gekündigt werden? 

Nach Eintritt des Versicherungsfalles können beide Parteien den Versicherungsver­
trag kündigen. Die Kündigung ist schriftlich zu erklären. Sie muss spätestens einen 
Monat nach dem Abschluss der Verhandlungen über die Entschädigung zugehen. 
Der Versicherer hat eine Kündigungsfrist von einem Monat einzuhalten. Kündigen 
Sie, können Sie bestimmen, ob Ihre Kündigung sofort oder zu einem späteren 
Zeitpunkt wirksam wird. Dies kann jedoch spätestens zum Schluss der laufenden 
Versicherungsperiode sein. 

Wird der Vertrag unterjährig gekündigt, wird Ihnen der für die noch nicht abgelau­
fene Versicherungszeit entsprechende Anteil der Prämie erstattet. 

§ 15 Welche Gerichtsstände gelten? 

1.	 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bestimmt sich 
die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers (München). Ist 
der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich 
zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klage­
erhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen ge­
wöhnlichen Aufenthalt hat. 

2.	 Ist der Versicherungsnehmer eine juristische Person, bestimmt sich das zu­
ständige Gericht auch nach dem Sitz oder der Niederlassung des Versiche­
rungsnehmers. Das Gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene 
Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
oder eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist. 

3.	 Sind der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt des Versicherungsnehmers 
im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche 
Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer 
oder den Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers. 

Versicherer  
ADAC Autoversicherung AG, Hansastraße 19, 80686 München, www.adac.de
Aufsichtsratsvorsitzender: Peter Meyer
Vorstand: Josef Halbig (Vorsitzender), Dr. Michael Mertens (stellv. Vorsitzender),  
Dr. Christoph Borgmann, Rüdiger Hackhausen, James Wallner
Rechtsform: Aktiengesellschaft mit Sitz in München  
Eingetragen beim Amtsgericht München, HRB 169146
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Merkblatt  
zur Datenverarbeitung 
Vorbemerkung
Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektronischen 
Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen sich Vertragsverhältnisse korrekt, 
schnell und wirtschaftlich abwickeln; auch bietet die EDV einen besseren Schutz 
der Versichertengemeinschaft vor missbräuchlichen Handlungen als die bisherigen 
manuellen Verfahren. Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen Daten zu Ihrer 
Person wird durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. Danach ist die 
Datenverarbeitung und -nutzung zulässig, wenn das BDSG oder eine andere 
Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn der Betroffene eingewilligt hat. Das BDSG 
erlaubt die Datenverarbeitung und -nutzung stets, wenn dies im Rahmen der 
Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauens­
verhältnisses geschieht oder soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der ver­
antwortlichen Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass 
das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung 
oder Nutzung überwiegt. 
Einwilligungserklärung
Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwägung und im 
Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist in Ihrem 
Versicherungsantrag eine Einwilligungserklärung nach dem BDSG aufgenommen 
worden. Diese gilt über die Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus, endet 
jedoch – außer in der Lebens- und Unfallversicherung – schon mit Ablehnung des 
Antrags oder durch Ihren jederzeit möglichen Widerruf. Wird die Einwilligungs­
erklärung bei Antragstellung ganz oder teilweise gestrichen, kommt es unter Um­
ständen nicht zu einem Vertragsabschluss. Trotz Widerruf oder ganz bzw. teilweise 
gestrichener Einwilligungserklärung kann eine Datenverarbeitung und -nutzung in 
dem begrenzten gesetzlich zulässigen Rahmen, wie in der Vorbemerkung beschrie­
ben, erfolgen. 
Schweigepflichtentbindungserklärung
Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die – wie z.B. beim Arzt – einem 
Berufsgeheimnis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis des Betroffenen (Schweige­
pflichtentbindung) voraus. In der Lebens-, Kranken- und Unfallversicherung (Perso­
nenversicherung) ist daher im Antrag auch eine Schweigepflichtentbindungsklausel 
enthalten.
Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die Datenverarbei­
tung und -nutzung nennen. 
1. Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer
Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig sind. Das sind 
zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten). Weiter werden zum Vertrag versi­
cherungstechnische Daten, wie Kundennummer (Partnernummer), Versicherungs­
nummer, Versicherungssumme, Versicherungsdauer, Beitrag, Bankverbindung sowie 
erforderlichenfalls die Angaben eines Dritten, z. B. eines Vermittlers, eines Sachver­
ständigen oder eines Arztes, geführt (Vertragsdaten). Bei einem Versicherungsfall 
speichern wir Ihre Angaben zum Schaden und ggf. auch Angaben von Dritten, wie 
z.B. den vom Arzt ermittelten Grad der Berufsunfähigkeit, die Feststellung Ihrer 
Reparaturwerkstatt über einen Kfz-Totalschaden oder bei Ablauf einer Lebens­
versicherung den Auszahlungsbetrag (Leistungsdaten). 
2. Datenübermittlung an Rückversicherer
Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer stets auf einen Aus­
gleich der von ihm übernommenen Risiken achten. Deshalb geben wir in vielen 
Fällen einen Teil der Risiken an Rückversicherer im In- und Ausland ab. Diese Rück­
versicherer benötigen ebenfalls entsprechende versicherungstechnische Angaben 
von uns, wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des Versicherungsschutzes und des 
Risikos und Risikozuschlags, sowie im Einzelfall auch Ihre Personalien. Soweit  
Rückversicherer bei der Risiko- und Schadenbeurteilung mitwirken, werden ihnen 
auch die dafür erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt. In einigen Fällen 
bedienen sich die Rückversicherer weiterer Rückversicherer, denen sie ebenfalls 
entsprechende Daten übergeben. 
3. Datenübermittlung an andere Versicherer
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei Antragstellung, jeder 
Vertragsänderung und im Schadenfall dem Versicherer alle für die Einschätzung 
des Wagnisses und die Schadensabwicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hier­
zu gehören z. B. frühere Krankheiten und Versicherungsfälle oder Mitteilungen über 
gleichartige andere Versicherungen  (beantragte, bestehende, abgelehnte oder 
gekündigte). Um Versicherungsmissbrauch zu verhindern, eventuelle Widersprüche 
in den Angaben des Versicherten aufzuklären oder um Lücken bei den Feststellun­
gen zum entstandenen Schaden zu schließen, kann es erforderlich sein, andere 
Versicherer um Auskunft zu bitten oder entsprechende Auskünfte auf Anfragen zu 
erteilen. 
Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Mehrfachversicherungen, gesetzlicher 
Forderungsübergang sowie bei Teilungsabkommen) eines Austausches von perso­
nenbezogenen Daten unter den Versicherern. Dabei werden Daten des Betroffenen 
weitergegeben, wie Name und Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des Versicherungs­
schutzes und des Risikos oder Angaben zum Schaden, wie Schadenhöhe und 
Schadentag. 
4. Zentrale Hinweissysteme
Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwendig sein, zur Risiko­
beurteilung, zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts oder zur Verhinderung von 
Versicherungsmissbrauch Anfragen an das Hinweis- und Informationssystem der 
Versicherungswirtschaft (HIS), das von informa Insurance Risk and Fraud Preventi­
on GmbH  Rheinstraße 99 76532 Baden-Baden als Auskunftei betrieben wird, bzw. 
an andere Versicherer zu richten oder auch entsprechende Anfragen anderer Versi­
cherer zu beantworten. Die Aufnahme in diese Hinweissysteme und deren Nutzung 
erfolgt lediglich zu Zwecken, die mit dem jeweiligen System verfolgt werden dürfen, 
also nur, soweit bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Anbei erhalten Sie eine 
Erläuterung zu dem HIS sowie unter www.informa-irfp.de finden Sie nähere Infor­
mationen.

Schaden- und Unfallversicherung
Die informa IRFP GmbH betreibt das Hinweis- und Informationssystem der Versi­
cherungswirtschaft (HIS). An das HIS melden wir – ebenso wie andere Versiche­
rungsunternehmen - erhöhte Risiken sowie Auffälligkeiten, die auf Versicherungsbe­
trug hindeuten könnten und daher einer näheren Prüfung bedürfen. Die Meldung 
ist bei Antragstellung oder im Schaden-/Leistungsfall möglich und kann eine Per­
son oder eine Sache, z.B. ein Kfz, betreffen. Eine Meldung zur Person ist möglich, 
wenn ungewöhnlich oft Schäden gemeldet werden oder z.B. das Schadenbild mit 
der Schadenschilderung nicht in Einklang zu bringen ist. Die Versicherer müssen im 
Schadenfall wissen, ob z.B. ein Fahrzeug schwerwiegende oder unreparierte Vor­
schäden hatte oder sogar schon einmal als gestohlen gemeldet wurde. Aus diesem 
Grund melden wir Fahrzeuge an das HIS, wenn diese einen Totalschaden haben, 
gestohlen worden sind, sowie im Falle von Abrechnungen ohne Reparaturnachweis. 
Immobilien melden wir an das HIS, wenn wir eine ungewöhnlich hohe Schadenhäu­
figkeit feststellen. Sollten wir Sie, Ihre Immobilie oder Ihr Fahrzeug an das HIS mel­
den, werden Sie in jedem Fall über die Einmeldung von uns benachrichtigt. Bei der 
Prüfung Ihres Antrags auf Abschluss eines Versicherungsvertrages oder Regulierung 
eines Schadens/Versicherungsfalles, richten wir Anfragen zur Person oder Sache 
(z.B. Kfz) an das HIS und speichern die Ergebnisse der Anfragen. Im Schaden-/
Leistungsfall kann es nach einem Hinweis durch das HIS erforderlich sein, genaue­
re Angaben zum Sachverhalt von den Versicherern, die Daten an das HIS gemeldet 
haben, zu erfragen. Auch diese Ergebnisse speichern wir, soweit sie für die Prüfung 
des Versicherungsfalls relevant sind. Es kann auch dazu kommen, dass wir Anfra­
gen anderer Versicherer in einem späteren Leistungsfall beantworten und daher 
Auskunft über Ihren Schaden-/Leistungsfall geben müssen.
5. Datenverarbeitung in und außerhalb der Versicherungsgruppe
Einzelne Versicherungsbranchen (z.B. Lebens-, Kranken-, Sachversicherung) und 
andere Finanzdienstleistungen (z. B. Kredite, Bausparen, Kapitalanlagen, Immobili­
en) werden durch rechtlich selbständige Unternehmen betrieben. Um den Kunden 
einen umfassenden Versicherungsschutz anbieten zu können, arbeiten die Unter­
nehmen häufig in Unternehmensgruppen zusammen. Zur Kostenersparnis werden 
dabei einzelne Bereiche zentralisiert, wie das Inkasso oder die Datenverarbeitung. 
So wird z. B. Ihre Adresse nur einmal gespeichert, auch wenn Sie Verträge mit ver­
schiedenen Unternehmen der Gruppe abschließen; und auch Ihre Versicherungs­
nummer, die Art der Verträge, ggf. Ihr Geburtsdatum, Ihre Kontonummer und Bank­
leitzahl, d. h. Ihre allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, werden in 
einer zentralen Datensammlung geführt. Dabei sind die so genannten Partnerdaten 
(z. B. Name, Adresse, Versicherungsnummer, Kontonummer, Bankleitzahl, beste­
hende Verträge) von allen Unternehmen der Versicherungsgruppe abfragbar. Auf 
diese Weise kann eingehende Post immer richtig zugeordnet und bei telefonischen 
Anfragen sofort der zuständige Partner genannt werden. Auch Geldeingänge können 
so in Zweifelsfällen ohne Rückfragen korrekt verbucht werden. Die übrigen allge­
meinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten sind dagegen nur von den Versiche­
rungsunternehmen der Gruppe abfragbar. Obwohl alle diese Daten nur zur Bera­
tung und Betreuung des jeweiligen Kunden durch die einzelnen Unternehmen be­
nötigt und verwendet werden, spricht das Gesetz auch hier von „Datenübermitt­
lung“, bei der die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes zu beachten sind. 
Branchenspezifische Daten – wie z. B. Gesundheits- und Bonitätsdaten – bleiben 
dagegen unter ausschließlicher Verfügung der jeweiligen Unternehmen.
Unserer Unternehmensgruppe gehören zurzeit folgende Unternehmen an: 
 �ADAC Autoversicherung AG
 �DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft
 �DEUTSCHER HEROLD Aktiengesellschaft
 �Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft
 �Zurich Beteiligungs-Aktiengesellschaft (Deutschland)
 �Zurich Insurance plc Niederlassung für Deutschland
 �Zürich IT Service AG Niederlassung für Deutschland
 �Zürich Leben Service AG Niederlassung für Deutschland
 �Zurich Rechtsschutz-Schadenservice GmbH
 �Bonner Akademie Gesellschaft für DV- und Management Training, 

Bildung und Beratung mbH
 �Zurich Service GmbH 
 �Bonnfinanz AG für Vermögensberatung und Vermittlung
 �Deutscher Pensionsfonds Aktiengesellschaft
 �Zürich Vertriebs GmbH 
 �TDG Tele-Dienste GmbH
 �Zurich Kunden Center GmbH
 �Baden-Badener Versicherung AG
 �Real Garant Versicherung AG
6. �Betreuung durch den ADAC e.V., seine Tochtergesellschaften  

und die ADAC-Regionalclubs, kurz: ADAC
Um seine Aufgabe ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der ADAC von uns die 
für die Betreuung und Beratung notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, Vertrags- 
und Leistungsdaten, z.B. Versicherungsnummer, Beiträge, Art des Versicherungs­
schutzes und des Risikos, Zahl der Versicherungsfälle und Höhe von Versicherungs­
leistungen sowie von unseren Partnerunternehmen Angaben über andere finanziel­
le Dienstleistungen. Der ADAC verarbeitet und nutzt selbst diese personenbezoge­
nen Daten im Rahmen der genannten Beratung und Betreuung des Kunden. 
Werden hierbei Änderungen Ihrer Personendaten vorgenommen, werden Sie von 
uns hierüber informiert. Der ADAC ist gesetzlich und vertraglich verpflichtet, die Be­
stimmungen des BDSG und seine besonderen Verschwiegenheitspflichten (z.B. Be­
rufs- und Datengeheimnisse) zu beachten.
7. Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte
Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz neben dem ein­
gangs erwähnten Widerrufsrecht ein Recht auf Auskunft sowie unter bestimmten 
Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer in einer 
Datei gespeicherten Daten.
Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen wenden Sie sich bitte an 
den betrieblichen Datenschutzbeauftragten Ihres Versicherers. Richten Sie auch ein 
etwaiges Verlangen auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder Löschung wegen der 
beim Rückversicherer gespeicherten Daten stets an Ihren Versicherer. 


